
Bedingungen für den Empfehlungsbonus 
ENERGIEPARTNERSCHAFT Österreich

Vergütung: 
• Einmalig: 5 € brutto, gutgeschrieben auf das Verrechnungskonto des 

Empfehlungsgebers.
• Monatlich: 0,50 € brutto, gutgeschrieben auf das Verrechnungskonto des 

Empfehlungsgebers.
• Bonus für Mehrfachempfehlungen: Für jede dritte erfolgreiche Empfehlung (z. B. 

3., 6., 9. Mitglied) erhält der Empfehlungsgeber das Doppelte der regulären 
Vergütung.

• Begrenzung: Maximal 10 Empfehlungen pro Empfehlungsgeber.

Vergütungsbedingungen für Empfehlungsgeber:
Der Empfehlungsgeber und das neue Mitglied müssen beide den Status „aktiv“ haben. 
„aktiv“ bedeutet: Es wird aktiv Strom in die Energiegemeinschaft eingespeist oder aus ihr 
bezogen. 

Empfehlungsgeber und das neue Mitglied müssen nicht zwangsläufig in der gleichen 
regionalen Energiegemeinschaft sein. Ein Mitglied aus Niederösterreich kann z.B. einen 
Freund in Tirol für einen Zweigverein von <ENERGIEPARTNERSCHAFT Österreich – 
Verein zur Förderung, Errichtung und Vernetzung von Energiegemeinschaften und deren 
Interessenten. ZVR-Nummer: 1348247636>  empfehlen.

Anspruch: 
• Der Bonus wird brutto für netto als Gutschrift im Verrechnungskonto des 

Empfehlungsgebers ausgewiesen. 
• Der Bonus wird ausschließlich über das Verrechnungskonto abgebildet und verringert

die Forderungen an das Mitglied. 
• Es erfolgt darüber hinaus keine Ablöse in bar.
• Entfällt auch nur eine der Vergütungsbedingungen, so ist der Anspruch 

gegenstandslos.

Information an Empfehlungsgeber:
Der Empfehlungsgeber bekommt ein E-Mail wenn die Kriterien für die einmaligen Beträge 
erreicht wurden. 
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